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sozialistischen Länder, d.h. auf den 
Prinzipien des sozialistischen In
ternationalismus. Ihre Bildung be
deutet daher weder die Schaffung 
übernationaler Organe, noch ist da
mit eine Einschränkung der souve
ränen Rechte der an ihrer Grün
dung beteiligten Staaten verbun
den. Grundsätzlich werden zwei 
Typen von 1ÖO unterschieden: 
zwischenstaatliche ökonomische 
Organisationen und internationale 
Wirtschaftsorganisationen. Mitglie
der der zwischenstaatlichen ökonomi
schen Organisationen (ZOO) sind die 
Staaten selbst. Die bedeutendste 
und umfassendste ZÖO ist der 
—> Kat für Gegenseitige Wirtschafts
hilfe. Mit ihm sind zahlreiche (z. Z. 
etwa 20) spezialisierte ZÖO ver
bunden, die wichtige koordinie
rende oder operativ-organisierende 
Funktionen auf der Ebene der In
dustriezweigministerien oder ande
rer zentraler Wirtschaftsleitungsor
gane der RGW-Länder wahrneh
men. Entsprechend ihrer speziel
len Wirkungsweise können sie in 
Zweigorganisationen (für die Koor
dinierung in bestimmten Industrie
oder anderen Wirtschaftszweigen) 
und in Funktionalorganisationen 
(Einrichtungen zur Ausübung in
ternationaler Transport-, Kommu- 
nikations- oder Finanzoperatio
nen) eingeteilt Werden. Die interna
tionalen Wirtschaftsorganisationen 
(IWO) sind institutionalisierte For- 
-men unmittelbarer Zusammenar
beit der Wirtschaftsvereinigungen, 
Kombinate und Betriebe der 
RGW-Länder. Mitglieder sind da
her nicht die Staaten, sondern 
(staatliche) Wirtschaftsorganisatio
nen. Diese behalten ihre ökonomi
sche, organisatorische und juristi
sche Selbständigkeit und bleiben 
weiterhin den wirtschaftsleitenden 
Organen ihres Landes unterstellt. 
Im Unterschied zu den ZÖO sollen 
die IWO nicht nur koordinierende, 
sondern auch operativ-wirtschaftli
che Funktionen ausüben. Nach 
den Funktionen, der Art und

Weise ihrer Verwirklichung und 
dem Grad der organisatorischen 
und juristischen Verselbständigung 
der Organisationen unterscheiden 
wir drei Hauptarten von IWO: in
ternationale Wirtschaftsvereinigun
gen, gemeinsame. Betriebe und in
ternationale Wirtschaftsgemein
schaften (IWG). Internationale Wirt
schaftsvereinigungen (IWV) können 
konkrete Koordinierungs- und 
eigene Wirtschaftstätigkeit aus
üben. In der Praxis überwiegen 
noch-Koordinierungsaufgaben; An
fänge eigener Wirtschaftstätigkeit 
bestehen bei einigen IWV in Form 
von Serviceleistungen. Gemeinsame 
Betriebe führen eine Wirtschaftstä
tigkeit aus, die auf der Interessen- 

sübereinstimmung der beteiligten 
Partner beruht. Die internationalen 
Wirtschaftsgemeinschaften (IWG) ko
ordinieren die wirtschaftlichen Ak
tivitäten ihrer Mitglieder auf einem 
bestimmten Gebiet und können 
darüber hinaus eine gemeinsame 
Wirtschaftstätigkeit der Teilneh
mer realisieren. IWV und gemein
same Betriebe werden gemeinsam 
durch die beteiligten Mitglieder ge
leitet. Sie verfügen über ein abge
sondertes Vermögen, das die Mit
glieder als Einlagen eingebracht ha
ben, und handeln als juristische 
Personen (ihres Sitzlandes), d. h., 
sie treten nach außen im Namen 
und in Verantwortung der IWV 
oder des gemeinsamen Betriebes 
auf. Die IWG sind nicht juristische 
Person, und die gemeinsame Wirt
schaftstätigkeit ihrer Mitglieder 
wird von einem Teilnehmer (Ge
schäftsführer) im Aufträge der an
deren geleitet. Die multilateralen 
IWO (d. h. IWV und IWG) arbei
ten ähnlich wie die Spezialorgani
sationen des RGW auf der Grund
lage spezieller Vereinbarungen eng 
mit den RGW-Organen zusam
men.
Die Tätigkeit der IÖO ist darauf 
gerichtet, die aus der internationa
len Arbeitsteilung erwachsenden 
ökonomischen Nutzeffekte, insbe-


